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STADT ASCHERSLEBEN Tagesordnungspunkt  

 Vorlage Nr. Amt 21 
 VIII/0240/25 AZ: 21/mü 

 öffentlich 

 
Nr.  Gremium  Datum ja nein Enth. 
 1 . Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss 11.11.2025     

 
 
 
Zuschuss an den SV Lok Aschersleben e.V. 
 
Der SV Lok Aschersleben e.V. hat am 02.06.2025 einen Antrag auf Bezuschussung der Kosten für 
die Instandsetzung des Ballfangnetzes auf der Sportplatzanlage an der Heinrich-Heine-Straße 
gestellt. Aufgrund der bereits vorhandenen Schäden ist es zwingend erforderlich, die 
Reparaturarbeiten durchzuführen. Es besteht die Gefahr, das durch Sturm die Pfosten umstürzen 
und Personen verletzt werden. Gem. § 5 Abs. 1 des Nutzungsvertrages vom 07. März 1997 ist 
der Verein verpflichtet, die Platzanlage pfleglich und in ordnungsgemäßem Zustand zu behandeln. 
Hierfür kann er gem. § 13 Abs. 1 Zuschüsse bei der Stadt Aschersleben beantragen.  
 
Nach Angaben des Vereins betragen die Kosten für die Instandsetzung des Ballfangnetzes 
12.071,72 EUR.  
 
Entsprechend Teil B Besonderer Teil Ziff. 5 können Baumaßnahmen mit bis zu 50% bezuschusst 
werden.   
 
Zuständigkeit: 
 
§ 6 Abs. 5 S. 3, Hauptsatzung der Stadt Aschersleben 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss beschließt, den SV Lok Aschersleben e.V. mit 6.035,86 
EUR für die Instandsetzung des Ballfangnetzes zu bezuschussen. 
 
 
 
_________________ 
Oberbürgermeister 
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FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN: 
 
1. Planmäßige Aufwendung/Auszahlung oder planmäßige(r) Ertrag/Einzahlung: 
 planmäßige Aufw./Ausz. Buchungsstelle      4.2.1.10.5318000 
  Buchungsstelle       
  Buchungsstelle       
    
 planmäßige(r) Ertr./Einz. Buchungsstelle       
  Buchungsstelle       
  Buchungsstelle       
 
2. Überplanmäßige oder außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung: 
 
  überplanmäßig  außerplanmäßig 
  Es entstehen unmittelbare Ausgaben von:       EUR 
  Zur Deckung werden verwendet: 
   Buchungsstelle       
   Buchungsstelle       
   Buchungsstelle       
3. Übersehbare Folgekosten: 
 
  An Folgelasten entstehen Kosten in Höhe von:        EUR 
  erwartete Einnahmen:       EUR 
     
  anzeigepflichtig  genehmigungspflichtig 
  Bekanntmachung   Änderung im Ortsrecht 
 

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STELLENPLAN: 
    
      Stellenerweiterung                                  Stellenreduzierung 
       
DEMOGRAFIE-CHECK:   

Die Maßnahme ist demografierelevant:          Ja            Nein  
Die Maßnahme ist verantwortbar:          Ja            Nein  

Weiterführende Ausführungen zum Demografie-Check in der Begründung 
 
BEMERKUNGEN:  

 zur Besonderen Kontrolle durch den Stadtrat 
 Projektverantwortlicher/Ansprechpartner:       
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